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Bremsflüssigkeiten, kennzeichnungsfrei
Branche: Metall

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. (EUH210)

Für diese Produktgruppe liegt nach Hersteller- und Literaturangaben keine GHS-Einstufung und Kennzeichnung vor.
Die Verpackung ist nach REACH-Verordnung zusätzlich mit dem Hinweis "Nur für gewerbliche Anwender" zu kennzeichnen.

Charakterisierung
Kennzeichnungsfreie Bremsflüssigkeiten für hydraulische 
Bremssysteme sind gelbe, schwerflüchtige Flüssigkeiten 
mit einem charakteristischen Geruch, die 
feuchtigkeitsanziehend und vollkommen wasserlöslich 
sind.
Sie werden auf Basis von Glykolethern formuliert und 
enthalten zusätzlich Korrosionsinhibitoren, Antioxidations-
mittel sowie Lösungsmittel.
Die kennzeichnungsfreien Bremsflüssigkeiten sind in der 
Regel biologisch abbaubar.
Die unter Grenzwerte und Einstufungen aufgeführten 
Stoffe/Gemische müssen nicht unbedingt auch in allen 
Produkten dieser Produktgruppe enthalten sein.
Für Bremsflüssigkeiten ist in GisChem aufgrund des unter-
schiedlichen Gefahrenpotenzials ein gesondertes Daten-
blatt enthalten.
Die produktspezifischen Kenndaten im Einzelnen 
sind den Sicherheitsdatenblättern der Hersteller zu 
entnehmen. Die folgenden Daten sind zur 
Orientierung aufgeführt.
Siedepunkt: > 260 °C
Flammpunkt: > 125 °C
Zündtemperatur: > 200 °C
Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol.-%
Ab ca. 360 °C Zersetzung.
Die Charakterisierung wurde Herstellerinformationen entnommen.

Grenzwerte und weitere nationale 
Einstufungen
Inhaltsstoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten gemäß TRGS 
900 werden im Sicherheitsdatenblatt des Produktes in 
den Abschnitten 3 oder 8 angegeben.
Wenn Kohlenwasserstoffe enthalten sind, muss für diese 
der Grenzwert nach der RCP-Methode bestimmt 
werden.
Weitere typische Inhaltsstoffe mit Grenzwerten:
Diethylenglykol
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): 44 mg/m³ bzw. 10 ml/m³ 
(ppm)
Der Grenzwert bezieht sich auf die Summe aus Dampf 
und Aerosolen.
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (ÜF) 4; Kate-
gorie für Kurzzeitwerte (II)
Das Produkt aus Überschreitungsfaktor und Überschrei-
tungsdauer muss eingehalten werden: ÜF 4 x 15 min = 
60 min (berechne Produkt (tatsächliche 
Überschreitungsfaktor) x min). Max. 4 Überschreitungen 
pro Schicht, max. 60 min.

Bemerkung Y (TRGS 900): Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung der Grenz-
werte (AGW und ggf. BGW) nicht befürchtet zu werden.
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Bei der WGK handelt es sich um eine Selbsteinstufung.

Messung / Ermittlung
Prüfung auf Ersatzstoffe und/oder Ersatzverfahren 
vornehmen und dokumentieren. Wird auf eine mögliche 
Substitution verzichtet, ist dies in der 
Gefährdungsbeurteilung zu begründen.
Beurteilung der Gefährdung beim Einatmen (TRGS 
402): Einhaltung des AGW durch Messung oder andere 
gleichwertige Beurteilungsverfahren sicherstellen.
Die Grenzwerteinhaltung für diese Stoffgemische ist nach 
TRGS 402, Abschnitt 5.2.1 (2) auf der Basis der Grenz-
werte der Inhaltsstoffe zu bewerten. 

Explosionsgefahren / Gefährliche 
Reaktionen
Dämpfe sind schwerer als Luft. Bei Versprühen bzw. 
Erwärmung über den Flammpunkt Bildung explosionsfähi-
ger Atmosphäre möglich.
Bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen) 
besteht erhöhte Entzündungsgefahr.
Reagiert mit starken Säuren und starken Laugen unter 
heftiger Wärmeentwicklung.
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger 
Wärmeentwicklung.
Bildet bei Kontakt mit Luftsauerstoff beim Stehen lassen 
Peroxide. Diese Reaktion wird durch Licht begünstigt. Ex-
plosionsgefahr.

Gesundheitsgefährdung
Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt kann zu Ge-
sundheitsschäden führen.
Kann Atemwege, Augen und Haut reizen.
Die Informationen zur Gesundheitsgefährdung wurden 
teilweise Herstellerangaben entnommen.

Technische und Organisatorische 
Schutzmaßnahmen
Bildung von Dämpfen und Nebeln vermeiden.
Gebinde nicht offen stehen lassen.
Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen und Nachlauf 
vermeiden, Dichtheit gewährleisten.
Reaktionsfähige Stoffe fern halten.
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Brand- und Explosionsschutz
Versprühen bzw. Erwärmung über den Flammpunkt ver-
meiden, sonst besteht Brand- und Explosionsgefahr.
Die Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen sind in 
erster Linie auf gefährlichere Stoffe und Brandlasten in 
dem entsprechenden Arbeitsbereich abzustimmen.

Hygienemaßnahmen
Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden!
Berührung mit Augen und Haut vermeiden!
Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere ver-
schmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende 
bzw. vor längeren Pausen verwenden (rückfettende 
Creme).
Getränkte Putzlappen nicht in die Taschen der Arbeits-
kleidung stecken!
Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren 
gemäß Gefährdungsbeurteilung!!
Vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause Hautschutzsalbe 
auftragen.
Nahrungs- und Genussmittel getrennt von Arbeitsstoffen 
aufbewahren. Bei der Arbeit weder essen, trinken, 
rauchen oder schnupfen.

Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz.
Handschutz: Handschuhe aus:
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm), Butylkautschuk 
(Butyl; 0,5 mm).
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!
Die Handschuhmaterialien wurden Sicherheitsda-
tenblättern entnommen.
Die Schutzwirkung der Handschuhe gegenüber dem 
Stoff/Gemisch ist unter Berücksichtigung der Einsatz-
bedingungen beim Chemikalien-/Handschuhhersteller zu 
erfragen oder zu prüfen (s. Checkliste-
Schutzhandschuhe).
Bei Arbeiten z.B. an Maschinen mit rotierenden Werk-
stücken oder Werkzeugen ist der Einsatz von Schutzhand-
schuhen nicht zulässig.
Längerfristiges Tragen von Chemikalienschutzhand-
schuhen kann selbst eine Hautgefährdung 
(Feuchtarbeit) darstellen. Vermeidung durch Einhaltung 
von Tragezeiten und/oder Tätigkeitswechsel.
Beim längerfristigen Tragen von Chemikalienschutz-
handschuhen sind gegen Schweißbildung spezielle 
Hautschutzmittel vor der Arbeit zu empfehlen (s. z.B. 
Hautschutzmittel).
Diese können allerdings die Schutzleistung der 
Handschuhe beeinträchtigen. Der Hautschutzplan muss 
das Tragen von Schutzhandschuhen berücksichtigen.
Atemschutz: Bei branchentypischer Verwendung wird in 
der Regel kein Atemschutzgerät benötigt.
Atemschutz bei Grenzwertüberschreitung, z.B. 
Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske mit:

Gasfilter A1 (braun) bis 1000 ml/m³ (ppm)
Gasfilter A2 (braun) bis 5000 ml/m³ (ppm)
Gasfilter A3 (braun) bis 10000 ml/m³ (ppm)
Es wird empfohlen, Filtergeräte mit Gebläse und Helm 
oder Haube einzusetzen (z.B. TH2A). Hierfür bestehen 
keine Tragezeitbegrenzungen.
Körperschutz: Zur Auswahl von Chemikalienschutz-
kleidung finden Sie Informationen in einem Flyer des 
Fachbereichs PSA der DGUV.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Falls aufgrund der Gefährdungsbeurteilung das Tragen 
von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge ggf. nach der DGUV Empfehlung Atemschutz-
geräte durchzuführen.
Bei Tätigkeiten im Wechsel mit dem Tragen 
flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe kann Feuchtarbeit 
vorliegen. Bei Feuchtarbeit von mehr als 2 Stunden pro 
Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten 
(Angebotsvorsorge).
Bei Feuchtarbeit von regelmäßig 4 Stunden oder mehr 
pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmäßig zu 
veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. unter Heranziehung 
der DGUV Empfehlung Gefährdung der Haut).

Beschäftigungsbeschränkungen
Jugendliche ab 15 Jahren dürfen hiermit nur beschäftigt 
werden:
wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich und die Aufsicht durch einen Fachkundigen 
sowie betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreu-
ung gewährleistet ist.

Schadensfall
Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem 
Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf 
jeden Fall Schutzbrille und Handschuhe.
Nach Verschütten mit saugfähigem, unbrennbarem 
Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer, Sand) aufnehmen 
und wie unter Entsorgung beschrieben verfahren.
Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufenes/ver-
schüttetes Produkt!
Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel vorzugs-
weise: Kohlendioxid, alkoholbeständiger Schaum, Lösch-
pulver. Möglich ist auch: Wassernebel. Nicht zu ver-
wenden: Wasser im Vollstrahl!
Bei Brand entstehen gefährliche Gase/Dämpfe (z.B. 
Kohlenmonoxid, Stickoxide).
Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser 
kühlen.
Berst- und Explosionsgefahr durch Druckanstieg in Be-
hältern bei Erwärmung.
Brandbekämpfung größerer Brände nur mit umgebungs-
luftunabhängigem Atemschutzgerät!
Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation 
muss verhindert werden.
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Erste Hilfe
Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei 
geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
Augenärztliche Behandlung.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch 
Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; auf 
Selbstschutz achten.
Mit viel Wasser und Seife reinigen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu 
trinken geben.
Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 
(Verdünnungseffekt).
Ärztliche Behandlung.
Sonstiges: Die Informationen zur Ersten Hilfe wurden 
teilweise Herstellerangaben entnommen.

Entsorgung
Auch kleine Mengen nicht über die Kanalisation oder 
Mülltonne entsorgen.
Durchtränkte Putztücher nur in widerstandsfähigen 
Behältern (z.B. aus Metall oder hochmolekularem 
Niederdruck-Polyethylen), die dicht verschlossen sind, 
sammeln. 
Der sechsstellige Abfallschlüssel ist nach AVV branchen-, 
prozessart-, herkunfts- oder abfallartenspezifisch zuzu-
ordnen.
Er ist gegebenenfalls mit der örtlich zuständigen Behörde 
(z.B. Stadtverwaltung oder Landratsamt) abzustimmen. 
Im Folgenden werden mögliche Zuordnungen gegeben:
Bremsflüssigkeiten: Abfallschlüssel nach AVV: 160113 
(gefährlicher Abfall). Zur Entsorgung niemals mit Altöl 
vermischen!
Verpackungen mit Restinhalten des Stoffes/Produktes 
sind gefährliche Abfälle (Sonderabfälle), Abfallschlüssel 
150110.
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutz-
kleidung mit gefährlichen Verunreinigungen sind gefähr-
liche Abfälle (Sonderabfälle), Abfallschlüssel 150202.
Für gefährliche Abfälle ist ein Nachweisverfahren (Entsor-
gungsnachweis und Begleitscheine) durchzuführen. Die 
Sammelentsorgung ist davon zum Teil ausgenommen.
Vollständig restentleerte bzw. gereinigte Metallgebinde 
oder Kunststoffbehältnisse können zur Verwertung abge-
geben werden. 

Lagerung
Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut ge-
lüfteten Ort lagern.
Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Zusammenlagerungsbeschränkungen (nach Lager-
klassen der TRGS 510; die Zahlen in Klammern geben 
die jeweiligen Lagerklassen an):
Dieser Stoff/dieses Produkt gehört zur Lagerklasse 10.
Separate Lagerung von explosiven Stoffen (1), Gasen 
(2A), stark oxidierend wirkenden Stoffen (5.1A), 

ansteckungsgefährlichen (6.2) und radioaktiven Stoffen 
(7).
Für die Zusammenlagerung mit sonstigen 
explosionsgefährlichen Stoffen (4.1A), Ammoniumnitrat 
(5.1C) und organischen Peroxiden (5.2) sind weitere 
Regelungen zu beachten.
Zusammenlagerung ist mit oxidierend wirkenden Stoffen 
(5.1B) bis 1 t Gesamtmenge ohne Einschränkungen 
erlaubt, darüber gelten weitere Anforderungen.
Die Zusammenlagerung ist mit selbstentzündlichen 
Stoffen (4.2) und Stoffen, die in Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln (4.3) erlaubt, wenn keine 
wesentliche Gefährdungserhöhung eintreten kann.
Dies kann durch Getrenntlagerung erreicht werden.
Zusammenlagerungsbeschränkungen müssen nicht 
beachtet werden, wenn insgesamt nicht mehr als 400 kg 
Gefahrstoffe gelagert werden, davon höchstens 200 kg je 
Lagerklasse.
Generell ist eine Zusammenlagerung verboten, wenn dies 
zu einer wesentlichen Gefährdungserhöhung führen 
würde, auch wenn die Stoffe in derselben Lagerklasse 
sind.
Dies ist gegeben, wenn sie z.B. unterschiedliche 
Löschmittel benötigen, unterschiedliche Temperatur-
bedingungen erfordern, sie miteinander unter Bildung 
entzündbarer oder giftiger Gase oder unter Entstehung 
eines Brandes reagieren.
In Lägern, in denen mehr als 200 kg an brennbaren 
Gefahrstoffen gelagert werden, müssen zusätzliche 
Maßnahmen zum Brandschutz getroffen werden.
In der Regel liegt bei einer Lagerung von mehr als 200 kg 
brennbarer Stoffe eine gefahrdrohende Menge vor, bei 
Feststoffen der Lagerklasse 11 ist von einer größeren 
Menge auszugehen. 
Anforderungen des Wasserrechts an HBV- und LAU-
Anlagen (s. auch Checkliste-Wasserrecht):
Anlagen mit bis zu 100 m³ oder 100 Tonnen werden der 
Gefährdungsstufe A zugeordnet.
Das Rückhaltevolumen muss so groß sein, dass aus-
laufende Flüssigkeiten bis zum Wirksamwerden geeig-
neter Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Abdichten des 
Lecks, Absperren von Betriebsteilen) aufgefangen 
werden können. 
Abhängig vom Rauminhalt der Anlage zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gelten Anforderungen wie 
die Pflicht zur Anzeige bei der unteren Wasserbehörde, 
Fachbetriebspflichten oder die Prüfung durch Sach-
verständige. 
Bei Gefährdungsstufe A entfällt die Anzeigepflicht, 
dennoch sind die Anlagen innerbetrieblich zu 
dokumentieren.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer 
zuständigen Unteren Wasserbehörde, Sachverständigen-
organisationen, Güte- und Überwachungsgemeinschaften 
oder von nach WHG zertifizierten Fachbetrieben.
Bei Lagermengen über 100m³ muss ein Überwachungs-, 
Instandhaltungs-, Notfallplan vorliegen u. unterwiesen 
werden. Anlagen ab 1000m³ dürfen nur durch zertifizierte 

http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QXVnZW5saWRlcm4gbWl0IFdhc3NlciBzcMO8bGVu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QVZW&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=QVZW&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=VmVycGFja3VuZ2Vu&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=U29uZGVyYWJmw6RsbGU=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=U29uZGVyYWJmw6RsbGU=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=TmFjaHdlaXN2ZXJmYWhyZW4=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=U2FtbWVsZW50c29yZ3VuZw==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=WnVzYW1tZW5sYWdlcnVuZ3NiZXNjaHLDpG5rdW5nZW4=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=VFJHUyA1MTA=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=VFJHUyA1MTA=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=VFJHUyA1MTA=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=U2VwYXJhdGUgTGFnZXJ1bmc=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=U2VwYXJhdGUgTGFnZXJ1bmc=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=U2VwYXJhdGUgTGFnZXJ1bmc=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2V0cmVubnRsYWdlcnVuZw==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=WnVzYW1tZW5sYWdlcnVuZ3NiZXNjaHLDpG5rdW5nZW4=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=SEJW&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=TEFV&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=Q2hlY2tsaXN0ZS1XYXNzZXJyZWNodA==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzc3R1ZmUgQQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzc3R1ZmUgQQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzc3R1ZmUgQQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=UsO8Y2toYWx0ZXZvbHVtZW4=&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=RmFjaGJldHJpZWJzcGZsaWNodA==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzc3R1ZmUgQQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzc3R1ZmUgQQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=R2Vmw6RocmR1bmdzc3R1ZmUgQQ==&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/suche/glossar.htm?client_request_begriff=V0hH&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01


Bremsflüssigkeiten, kennzeichnungsfrei (Branche: Metall) Seite 4 von 4

www.gischem.de

Fachbetriebe innen gereinigt, instand gesetzt und 
stillgelegt werden.
Da im Wasserrecht der Besorgnisgrundsatz gilt, kann die 
zuständige Behörde Anforderungen stellen, die über die 
hier genannten Regelungen hinausgehen. Insbesondere 
für Wasserschutzgebiete gelten strengere Auflagen. 
Unterirdische Anlagen dürfen nur von zertifizierten Fach-
betrieben errichtet, instandgesetzt und stillgelegt werden 

und müssen regelmäßig durch Sachverständige geprüft 
werden. Näheres regelt die AwSV. 
Als Stoff/Produkt der WGK 1 erfordert die Lagerung von 
mehr als 100 t je Lagerabschnitt eine Löschwasser-Rück-
halteanlage.
Bei Zusammenlagerung wassergefährdender Stoffe/Pro-
dukte unterschiedlicher WGK muss die Menge mit Hilfe 
einer Umrechnungsregel ermittelt werden.
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